
Rathaus - N a c h r i chten

Für den Inhalt verantwortlich : Adolf Reichert

Folge 220 Wien , 18c November 1944

Grundsteuer für das Rechnungsjahr 1944

Für das Rechnungsjahr 1944 ist die Grundsteuer , sofern den
Steuerschuldnern ■kein besonderer schriftlicher Bescheid zugeht,

\
in der gleichen Höhe wie für das Rechnungsjahr 1943 an die bis¬

herige Zahlstelle zu entrichten » ;
( Ergeht gleichzeitig als Amtliche Bekanntmachung an die

Wiener Tagespresse, ) *
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